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ChatGPT im Unternehmen:
Welche Mitbestimmungsrechte hat der Betriebsrat?

Ein kürzlich ergangener Beschluss 
des ArbG Hamburg bestätigt, dass 
ein Unternehmen seinen Beschäf-
tigten die Nutzung von ChatGPT 
und anderen IT-Tools mit KI am 
Arbeitsplatz gestatten kann, ohne 
den Betriebsrat zu konsultieren. 
Der Konzernbetriebsrat hatte ver-
sucht, den Einsatz dieser Technolo-
gien per Eilverfahren zu unterbin-
den, scheiterte jedoch vor Gericht.
Das Arbeitsgericht Hamburg hat 
entschieden, dass die Nutzung von 
künstlicher Intelligenz am Arbeits-
platz, wie z. B. von ChatGPT, durch die 
Beschäftigten nicht unter die Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats 
falle. Das ArbG erklärte, dass die Ent-
scheidung des Arbeitgebers, solche 
Technologien einzusetzen, primär 
der Arbeitsorganisation und der Art 
der Arbeitsausführung zuzurech-
nen sei und nicht unmittelbar das 
"Zusammenleben und kollektive 
Zusammenwirken der Beschäftig-
ten"  betreffe. Daher sei die Beteili-
gung des Betriebsrats hier nicht er-

forderlich (Beschl. v. 16. Januar 2024,  
Az. 24 BVGa 1/24).

KI-Nutzung im Unternehmen 
 beschlossen

Ein global agierender Hamburger 
Hersteller im Bereich der Medizin-
technik mit rund 1600 Mitarbeitern 
am Stammsitz hatte beschlossen, 
dass seine Mitarbeiter generative KI 
als unterstützendes Werkzeug in ih-
rer Arbeit nutzen sollten. Für die An-
wendung dieser Technologie wurden 
durch den Arbeitgeber Leitlinien 
erstellt. Es wurde seitens des Unter-
nehmens festgelegt, dass ChatGPT 
oder andere KI-Tools nicht direkt auf 
den Computern des Arbeitgebers in-
stalliert werden sollten. Stattdessen 
sollten die Mitarbeiter diese Tools 
über einen Webbrowser nutzen. Die 
Mitarbeiter waren außerdem dazu 
angehalten, sich selbstständig pri-
vate  Accounts bei den jeweiligen 
 Anbietern der KI-Tools anzulegen 
und die etwaigen Kosten dafür selbst 
zu tragen.
Da keine Accounts durch den Ar-
beitgeber eingerichtet wurden, hat-
te dieser keine Einsicht darüber, wer 
von den Mitarbeitern einen solchen 
Account angelegt hatte, wie und 
wann die Tools genutzt wurden, in 
welchem Zusammenhang sie zum 
Einsatz kamen und welche Informa-
tionen dabei preisgegeben wurden. 
Es existierte bereits eine Betriebs-
vereinbarung zur Nutzung des Web-
browsers, jedoch keine spezifische 
Vereinbarung zur Nutzung von KI-
Tools.
Vor diesem Hintergrund forderte der 
Betriebsrat, dass die Nutzung der KI-
Tools untersagt werde, bis eine ent-

sprechende Betriebsvereinbarung 
getroffen sei. Der Betriebsrat berief 
sich dabei auf sein Mitbestimmungs-
recht nach § 87 Abs. 1 Nr. 1, 6, 7 des 
Betriebsverfassungsgesetzes, wel-
ches ihm ein Mitspracherecht bei 
der Gestaltung von Arbeitsverfahren 
und -abläufen sowie bei technischen 
Anlagen einräumt. Der Arbeitgeber 
hingegen vertrat die Ansicht, dass 
die freiwillige Nutzung der ChatGPT- 
Anwendungen durch die Beschäf-
tigten die Mitbestimmungsrechte 
des Konzernbetriebsrats nicht beein-
trächtige.

Betriebsrat ohne Mitspracherecht
Das ArbG Hamburg entschied nun, 
dass der Betriebsrat keinen Anspruch 
auf Beteiligung bei der Nutzung von 
ChatGPT durch die Mitarbeitenden 
habe. Aus § 87 Abs. 1 BetrVG folge 
im konkreten Fall kein Erfordernis für 
den Abschluss einer Betriebsverein-
barung zur Nutzung von KI-Tools.
Die Notwendigkeit einer Mitbestim-
mung des Betriebsrats bei der Nut-
zung von ChatGPT ergebe sich nicht 
aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, da die 
Nutzung von KI-Tools die Arbeitsleis-
tung und nicht das Ordnungsverhal-
ten der Mitarbeitenden im Betrieb 
betreffe. Eine spezifische Gefährdung 
sei laut Arbeitsgericht ebenfalls nicht 
ersichtlich, sodass auch nach § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG keine Mitbestim-
mung des Betriebsrats bei der Nut-
zung von ChatGPT zu erfolgen habe.
Ebenfalls komme nach dem Be-
schluss des ArbG Hamburg ein 
Mitbestimmungsrecht nach § 87   
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG in diesem Fall 
nicht in Frage. Die Aufzeichnung, die 
der Webbrowser ...                    >>> S. 2 
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Alle 6 Titel auf einen Blick
Bundesvision Comedy Contest

BuviCoCo

Die extremsten Orte der Welt … mit Dirk Steffens

Origins

Origins – an immersive Experience on Life’s Epic Journey

Origins – das Immersive Ausstellungserlebnis über den 

Ursprung des Lebens

>>>  ... bei der Nutzung von ChatGPT anfertige, er-
folge bei sämtlichen Nutzungen des Webbrowsers 
und stelle daher keine Besonderheit der KI-Tools dar. 
Aufgrund der potenziellen Überwachung durch den 
Webbrowser sei eine Betriebsvereinbarung abge-
schlossen worden, sodass insoweit das Mitbestim-
mungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bereits aus-
geübt worden sei. Im Übrigen entstehe keine weitere 
Über wachungsmöglichkeit, die über diejenige des 
Webbrowsers hinausgehe. Dies gelte insbesonde-
re vor dem Hintergrund, dass der Arbeitgeber keine 
Dienstaccounts zur Verfügung stelle. Auch eine Kenn-
zeichnungspflicht für Werke, die mit Hilfe von KI er-
stellt worden seien, rechtfertige kein anderes Ergebnis. 
Die technische Einrichtung selbst müsse nämlich die 
Überwachung ermöglichen und nicht das Verhalten 
der Beschäftigten. 

Nicht pauschal auf alle Betriebe übertragbar
Der Beschluss des ArbG Hamburg sollte nicht ohne 
weiteres auf andere Fälle übertragen werden. Insbe-
sondere kann das Mitbestimmungsrecht des Betriebs-
rats bei der Nutzung von ChatGPT gemäß § 87 Abs. 1 
Nr. 6 BetrVG nicht pauschal ausgeschlossen werden. 
Der spezielle Fall, mit dem sich das ArbG Hamburg be-
fasste, enthielt einige besondere Elemente. So bestand 
bereits eine Betriebsvereinbarung über die Nutzung 
des Browsers, und die KI-Tools wurden nicht fest instal-
liert, noch wurden Dienstaccounts für die Mitarbeiter 
bereitgestellt.
Da die Nutzung von KI-Tools potenzielle Über-
wachungsmöglichkeiten schaffen kann, ist es durch-
aus möglich, dass ein Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG besteht. Dies 
könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn bisher 
keine Betriebsvereinbarung über die Nutzung von 
Webbrowsern getroffen wurde oder das Anlegen von 
Dienstaccounts neue Überwachungsoptionen eröff-
nen könnte. Es müssen immer die spezifischen Um-
stände des Einzelfalls berücksichtigt werden.
• www.wbs.legal

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für ein 
Konzernunternehmen Titelschutz in Anspruch für:

Die extremsten Orte der Welt …  

mit Dirk Steffens

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung 
und Kombination zur Verwendung in allen Medien ein-
schließlich Merchandising.

Mediengruppe RTL Deutschland GmbH,
Picassoplatz 1,
D - 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich 
Titelschutz in Anspruch für:

Origins

Origins – an immersive Experience on 
Life's Epic Journey

Origins – das Immersive  
Ausstellungserlebnis über den  
Ursprung des Lebens

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, in allen 
Wortverbindungen, Schreibweisen bzw. Darstellungsfor-
men und grafischen Gestaltungen für alle Medien, insbe-
sondere, ohne hierauf beschränkt zu sein, für Fernsehen, 
Film, Video, Video on Demand, Hörfunk und Druckerzeug-
nisse, sowie digitale Speicher- und Wiedergabemedien, 
einschließlich Onlinedienste, Internet und Multimedia-
anwendungen sowie Ausstellungen und Shows.

Schulz Wagner Rechtsanwälte PartG mbB,
Kurfürstendamm 186,
D - 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir 
Titelschutz in Anspruch für:

Bundesvision Comedy Contest

BuviCoCo

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Wortverbindungen für alle, auch elek-
tronische Medien, insbesondere Fernsehen, Off- und/oder 
Online-(Abruf-)Dienste, Internet und Multimedia-Anwen-
dungen sowie Hörfunk und Printmedien.

BRAINPOOL TV GmbH,
Schanzenstraße 22,
D - 51063 Köln
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Dass nicht allen Nutzerinnen und Nutzern, die von 
einem Facebook-Datenleck betroffen sind, auto-
matisch ein Schadenersatzanspruch zugesprochen 
werden kann, zeigen nun erste Entscheidungen des 
13. Zivilsenats des OLG Oldenburg (Az.: 13 U 59/23,  
13 U 79/23 und 13 U 60/23). (...)
Anlass der Rechtsstreitigkeiten sind sog. "Scraping"-Fälle 
im Internet. Unbekannte hatten in einem technisch aus-
geklügelten Verfahren zahlreiche Telefonnummern von 
Nutzerinnen und Nutzern der Plattform in Erfahrung 
gebracht und veröffentlicht. Die Kläger bringen vor, von 
diesem Vorfall betroffen zu sein. Sie führen unerwünschte 
Werbeanrufe und SMS (z. B. gefälschte Paketbenachrich-
tigungen) auf die Veröffentlichung ihrer Mobilfunknum-
mer zurück. Die Klagen richten sich gegen die Betreiberin 
der Plattform und zielen auf die Zahlung von Schadens-
ersatz aufgrund unzureichender Sicherung ihrer Daten ab.
Die Landgerichte hatten die Klagen abgewiesen. Aber 
auch mit ihren Berufungen hatten die Klägerinnen und 
Kläger keinen Erfolg. Denn nach der Entscheidung des Se-
nats müssen Klagende zusätzlich zu einem Datenschutz-
verstoß für ihren jeweiligen Einzelfall einen individuellen 
Schaden darlegen und beweisen. Für diesen Nachweis 
reiche es nicht aus, überhaupt von dem Datenleck betrof-
fen zu sein. Vielmehr sei für jeden konkreten Einzelfall zu 
prüfen, ob die Befürchtung, die eigenen Daten könnten 
missbräuchlich von Dritten verwendet werden, tatsäch-
lich begründet ist.
In den jetzt entschiedenen Fällen hatte der Senat deshalb 
das persönliche Erscheinen der Klägerinnen und Kläger 
angeordnet und sie in der mündlichen Verhandlung per-
sönlich angehört. Die Aussagen waren für den Senat je-
doch nicht ausreichend, um sich von einem individuellen 
Schaden zu überzeugen. Offen blieb für den Senat auch, 
ob die unerwünschten Anrufe und SMS auf den Scraping-
Vorfall oder auf eine mögliche anderweitige unbedachte 
Preisgabe persönlicher Daten im Internet zurückzuführen 
waren. Die Berufungen blieben daher erfolglos. 
• www.it-recht-kanzlei

Erste Entscheidungen zu Datenschutz-
Klagen gegen Facebook

Zum Schutz der Werke, an denen ein Urheberrecht oder 
ein verwandtes Schutzrecht besteht, vor Rechtsverlet-
zungen im Internet wurden in einem französischen De-
kret zwei Verarbeitungen personenbezogener Daten 
vorgesehen. Die erste besteht darin, dass Einrichtungen 
der Rechteinhaber IP-Adressen sammeln, die in Peer-to-
Peer-Netzen zur Begehung solcher Rechtsverletzungen 
genutzt worden zu sein scheinen, und sie der Hohen Be-
hörde für die Verbreitung von Werken und den Schutz 
von Rechten im Internet (Hadopi) zur Verfügung stellen. 
Die zweite umfasst u. a. den Abgleich der IP-Adresse mit 
den Identitätsdaten ihres Inhabers durch die Internetzu-
gangsanbieter auf Ersuchen der Hadopi. Diese Datenver-
arbeitungen ermöglichen es der Hadopi, gegen die iden-
tifizierten Personen ein Verfahren einzuleiten, bei dem pä-
dagogische und repressive Maßnahmen kombiniert wer-
den und das in den gravierendsten Fällen zur Befassung 
der Staatsanwaltschaft führen kann. Vier Vereinigungen 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten im Internet haben 
den französischen Conseil d’État (Staatsrat) mit einer Kla-
ge auf Nichtigerklärung des fraglichen Dekrets befasst. 
(...) Das Plenum des Gerichtshofs entscheidet, dass die 
allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung 
von IP-Adressen nicht zwangsläufig einen schweren 
Eingriff in die Grundrechte darstellt. Eine solche Vor-
ratsspeicherung ist zulässig, wenn die nationale Regelung 
Speichermodalitäten vorschreibt, die eine wirksame strik-
te Trennung der verschiedenen Kategorien personenbe-
zogener Daten gewährleisten und es damit ausschließen, 
dass genaue Schlüsse auf das Privatleben der betreffen-
den Person gezogen werden können. Der Gerichtshof 
fügt hinzu, dass das Unionsrecht einer nationalen Rege-
lung nicht entgegensteht, die es gestattet (...), eine Person 
zu identifizieren, die im Verdacht steht, eine Straftat be-
gangen zu haben, Zugang zu den einer IP-Adresse zuzu-
ordnenden Identitätsdaten zu gewähren (...).
Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-470/21
• Europäischer Gerichtshof

Zur Bekämpfung von Straftaten  
und Eingriff in Grundrechte 
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